
                                                                                                     
 
 
Freigabeerklärung 
Zutrittserlaubnis Tag der Architektur 2024 
 
Bauherr/Eigentümer 

Name: 
 

Anschrift: 
 

 
betreffend das Objekt: 
 

Objektname: 
 

Objektanschrift: 
 

 
 

1. Vertragsgegenstand 

1.1. Der/die Entwurfsverfasser/in des o.g. Objekts plant, sein Objekt bei dem von der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen („AKNW“) veranstalteten „Tag der Architektur 2024“ zu 
präsentieren. Am Tag der Architektur sollen interessierte Personen das Objekt besichtigen dürfen. 
Zum Zwecke der Teilnahme des Entwurfsverfassers/der Entwurfsverfasserin muss diese(r) der 
AKNW die Erlaubnis des Bauherrn oder Eigentümers des Objekts dokumentieren. Hierzu dient die 
nachfolgende Vereinbarung. 
 

2. Betretungserlaubnis 

2.1. Der Bauherr/Eigentümer bestätigt hiermit, über den Zugang zu dem o.g. Objekt entscheiden zu 
können und zu dürfen. 

2.2. Der Bauherr/Eigentümer des Objekts räumt hiermit dem/der Entwurfsverfasser/in sowie Besuchern 
und Organisatoren des Tags der Architektur 2024 die Möglichkeit ein, das Objekt am Tag der 
Architektur am 

 

Sa. 29. Juni 2024 in der Zeit von                         Uhr bis                                         Uhr 

und/oder                        [bitte Uhrzeiten eintragen]             [bitte Uhrzeiten eintragen] 

So. 30. Juni 2024 in der Zeit von                         Uhr bis                                         Uhr 

zu betreten. (Mindestens an einem der beiden Tage für mindestens zwei Stunden. Erweiterte 
Öffnungszeiten sind willkommen.) 

Optionale Angaben: 

Treffpunkt:  

Uhrzeit(en) Führung(en):  

 

2.3. Der Bauherr/Eigentümer kann einzelne Räume von der Betretungsbefugnis ausschließen. Er hat 
hierzu die entsprechenden Räume verschlossen zu halten. 

2.4. Diese Vereinbarung beinhaltet keine Haftungsübernahme durch den Bauherrn/Eigentümer für 
Schäden, die interessierten Personen anlässlich des Betretens des Objekts entstehen. Die 
gesetzlichen Haftungsregelungen bleiben unberührt. 

3. Hinweise 

Die Architektenkammer NRW veröffentlicht eine Broschüre zum „Tag der Architektur 2024“ mit den 
Angaben zum Objekt und einem Foto des Objekts. Die Broschüre kann von der Öffentlichkeit 
kostenfrei bei der Architektenkammer NRW bestellt werden. 
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Analog zur Broschüre werden alle am „Tag der Architektur 2024“ teilnehmenden Objekte auch im 

Internet unter www.aknw.de veröffentlicht. 

Die Veranstaltung kann ggf. auch unter Nennung und/oder bildlicher Darstellung von einzelnen 

Objekten intensiv in der Tages- und Fachpresse beworben werden. 

4. Datenschutz 

Unsere Datenschutzerklärung zum „Tag der Architektur“ finden Sie hier: 
www.aknw.de/datenschutz 

 

Ort, Datum: 
 

 

Unterschrift 
Bauherr/Eigentümer 

 

 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen bei der Architektenkammer NRW Jessica Franke unter der 

Rufnummer 0211-496712 oder per E-Mail unter franke@aknw.de gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular per E-Mail an Jessica Franke: 

franke@aknw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


